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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2019 

Geschäftszahl 

Ra 2018/18/0409 

Rechtssatz 

Die Textierung des § 52 Abs. 1 BFA-VG 2014 lässt erkennen, dass dem BFA keine Befugnis zur Erlassung 
eines verfahrensrechtlichen Bescheides über die Beigebung eines bestimmten Rechtsberaters übertragen worden 
ist, sondern der Behörde bloß aufgetragen wird, den Asylwerber bzw. Fremden mit Verfahrensanordnung über 
die im Einzelfall als Rechtsberater zum Einsatz kommende juristische Person zu informieren (vgl. zur 
Abgrenzung von verfahrensrechtlichem Bescheid und Verfahrensanordnung im Allgemeinen etwa VwGH 
25.2.2016, Ra 2016/19/0007, mwN). Bietet das Gesetz aber schon keine Grundlage für die Annahme, die 
Bestellung des Rechtsberaters durch das BFA habe gemäß § 52 Abs. 1 BFA-VG 2014 mittels eines Bescheides 
zu erfolgen, so kann weder aus dieser noch aus einer anderen Norm des Gesetzes eine Kompetenz des BFA zur 
Umbestellung abgeleitet werden. 
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